
Bekanntmachung vom 13.01.2020  
 

Hochwasserschutzmaßnahme Immenstaad, Entlastungsleitung Kogenbach 
 
Bekanntgabe des Ergebnisses der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles nach dem 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (§ 7 Abs. 1 i. V. m. § 5 Abs. 2 UVPG) 
  
Nachdem die westliche Ortslage von Immenstaad durch den Kogenbach in den letzten Jahren 
mehrfach überschwemmt wurde, beabsichtigt die Gemeinde Immenstaad im Rahmen einer 
Hochwasserschutzmaßnahme als ersten Umsetzungsschritt die Errichtung einer 
Entlastungsleitung des verdolten Kogenbachs am Landesteg in den Bodensee.  
 
Nach § 7 Abs. 1 S. 1 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i. V. m. Nr. 
13.18.1 der Anlage 1 Liste „UVP-pflichtige Vorhaben“ zum UVPG bedarf der Ausbau eines 
Gewässers, sofern es sich nicht um eine naturnahe Umgestaltung handelt, einer allgemeinen 
Vorprüfung des Einzelfalls zur Feststellung, ob eine Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.  
 
Durch die Maßnahme sind keine nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. Die 
Entlastungsleitung sowie das Entlastungsbauwerk soll im Interesse des Hochwasserschutzes 
der westlichen Ortslage von Immenstaad gebaut werden und soll aufgrund ihrer Lage und der 
Höhe des geplanten Auslaufs nur im Hochwasserfall anspringen. Der Auslaufbereich in den 
Bodensee soll naturnah angelegt werden. Durch die Maßnahme sind keine erheblichen 
Verschlechterungen hinsichtlich des ökologischen Gewässerzustands und keine 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu erwarten. Die geplante Entlastungsleitung 
befindet sich im beeinträchtigten Uferbereich. Der Auslaufbereich in den Bodensee soll 
naturnah angelegt werden. Ökologische Empfindlichkeiten des Gebietes und Schutzgebiete 
entsprechend Anlage 3 zum UVPG sind nicht ersichtlich. Die geplante Maßnahme zum 
Hochwasserschutz befindet sich im Risikogebiet und Überschwemmungsgebiet, hat jedoch 
auf diese keine negativen Auswirkungen, sondern wird zum Hochwasserschutz der westlichen 
Ortslage von Immenstaad errichtet. 
 
Bei planmäßiger Ausführung des Vorhabens sowie Einhaltung der Nebenbestimmungen der 
wasserrechtlichen Plangenehmigung, ist mit einer Beeinträchtigung von Schutzgütern nicht zu 
rechnen.  
 
Im Rahmen der überschlägigen Prüfung durch die allgemeine Vorprüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien wurde festgestellt, dass 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen von der geplanten Errichtung der 
Entlastungsleitung nicht zu erwarten sind und somit für das beantragte Vorhaben keine 
Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.  
 
Gemäß § 5 Absatz 3 Satz 1 UVPG ist diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar. 
 
 
Friedrichshafen, den 13. Januar 2020 
Landratsamt Bodenseekreis 


